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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1961

Norm

FinStrG vor Nov 1975 §234

FinStrG vor Nov 1975 §235

StPO §427

Rechtssatz

Auch im Finanzstrafverfahren kann der ö entlich zur Hauptverhandlung geladene Angeklagte den Einspruch gegen

das Abwesenheitsurteil darauf stützen, daß er durch unabweisliche Umstände gehindert worden ist, der Vorladung

Folge zu leisten.
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